
BayBG: Art. 90 Arbeitsmarktpolitische Beurlaubung

Art. 90  Arbeitsmarktpolitische Beurlaubung 
 
(1) Beamten und Beamtinnen mit Dienstbezügen nach Ablauf der Probezeit kann in einer 
Arbeitsmarktsituation, in der ein außergewöhnlicher Bewerbungsüberhang besteht und deshalb ein 
dringendes öffentliches Interesse daran gegeben ist, verstärkt Personen im öffentlichen Dienst zu 
beschäftigen,

1.  auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren, mindestens von 
einem Jahr,

 
2.  unbeschadet Nr. 1 nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum 
Beginn des Ruhestands erstrecken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge

 
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(2) 1Dem Antrag nach Abs. 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte oder die Beamtin erklärt, 
während der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu 
verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach Art. 82 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 nur in dem Umfang auszuüben, wie 
sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausgeübt werden könnten. 2Wird diese 
Verpflichtung schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. 3Die zuständige Dienstbehörde 
darf trotz der Erklärung nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung 
des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. 4Art. 89 Abs. 2 Satz 1 und 3 gilt entsprechend.


